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1 Aufgaben- und Zielstellung 

Gemäß der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) wird das Ziel verfolgt, 
einen Ordnungsrahmen für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpoli-
tik zu schaffen [1]. Eine Vielzahl der Gewässer entspricht nicht den Anforderungen der 
EG-WRRL. Neben den stofflichen Belastungen sind insbesondere die hydromorpholo-
gischen Veränderungen die Hauptbelastungsfaktoren für die biologischen Defizite in 
den Fließgewässern des Landes Sachsen-Anhalt. 

Das Gewässersystem des Tucheim-Parchener Baches einschließlich des Ringelsdor-
fer Baches erreicht nach den Anforderungen der EG-WRRL nicht den guten ökologi-
schen Zustand bzw. das gute ökologische Potential. In Folge dessen werden im vorlie-
genden Gewässerentwicklungskonzept zum Tucheim-Parchener Bach geeignete Maß-
nahmen in den betreffenden Gewässern sowie in den Gewässerauen vorgeschlagen, 
mit deren Umsetzung der gute ökologische Zustand bzw. das gute ökologische Poten-
zial erreicht werden sollen.  

Ein naturnaher Gewässerverlauf ist im Planungsabschnitt 4 RDB_PA02 nicht vorzufin-
den. Ziel dieses Projektes ist es, die Gewässerstruktur des Ringelsdorfer Baches u.a. 
durch den  Einbau von Strömungslenkern und beidseitige bzw. wechselseitige Be-
pflanzung zu verbessern. Im Zuge einer Priorisierung der punktuellen und linearen 
Maßnahmen wird innerhalb dieser Maßnahmenskizzen eine detaillierte Planung be-
schrieben.  
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2 Standort und Rechtliche Verhältnisse 

2.1 Örtliche Lage 

Der Planungsabschnitt 4 liegt im Oberlauf des Ringelsdorfer Baches ab Flusskilometer 
4+086 innerhalb der Gemeinde Genthin im Landkreis Jerichower Land und verläuft an 
der Grenze der Gemarkungen Tucheim und Magdeburgerforth-Schopsdorf sowie Mag-
deburgerforth-Reesdorf. Der Abschnitt beginnt kurz nach Zusammenfluss des Drewit-
zer Baches mit dem Wüstenjerichower Bach und verläuft bis zur Kreisstraße K1212. 
Nach einer Rückmeldung zu den Maßnahmeentwürfen wurde die prioritäre Maßnahme 
auf den gesamten Planungsabschnitt 4 erweitert  (Fluss-km 4+090 bis 2+980). Der Ab-
schnitt ist in Abbildung 1 rot dargestellt. 

 

Abbildung 1: Lage des Planungsabschnittes 4 mit seinem prioritären Teilbereich (rot) 
unterhalb des Zusammenflusses des Wüstenjerichower Baches mit dem 
Drewitzer Bach südöstlich von Ringelsdorf 
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2.2 Flächennutzung 

Der Planungsabschnitt 4 verläuft vollständig durch Flächen, welche der landwirtschaft-
lichen Nutzung als Ackerland dienen. 

 

Abbildung 2: Übersicht der Flächennutzung im Bereich des Planungsabschnittes 4 
(RDB_PA02) (rot) im Oberlauf des Ringelsdorfer Baches 

 

2.3 Schutzgebiete 

Der Planungsabschnitt 4 am Ringelsdorfer Bach liegt im Landschaftsschutzgebiet „Mö-
ckern-Magdeburgerforth“ (LSG0017JL). Zusätzlich ist der Bachverlauf des Ringelsdor-
fer Baches als FFH-Vorschlagsgebiet für Fließgewässer und Grabensysteme „Ringels-
dorfer-, Gloine- und Dreibachsystem im Vorfläming“ (Code: FFH0055LSA) gekenn-
zeichnet. Eine Darstellung der Schutzgebiete findet sich in Anlage 3. 

 

2.4 Hydrologische Randbedingungen 

Innerhalb des prioritären Teilabschnittes im Planungsabschnitt 4 stehen keine hydrolo-
gischen Kennwerte zur Verfügung. 

 

2.5 Rechtliche Verhältnisse 

Der Gewässerlauf selbst innerhalb des Teilabschnittes im Planungsabschnitt 4 befindet 
sich im Eigentum natürlicher bzw. juristischer Personen und im Eigentum der kommu-
nalen Gebietskörperschaften. 
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Die Flächen beidseitig direkt an den Bachlauf angrenzend befinden sich im Eigentum 
natürlicher bzw. juristischer Personen. Umliegend sind außerdem Flächen im Eigentum 
von Gesellschaften mit Privatisierungsauftrag sowie im Eigentum der kommunalen Ge-
bietskörperschaften vorhanden.  

 

Abbildung 3: Übersicht der Eigentumsverhältnisse im Bereich des prioritären Teilab-
schnittes im Planungsabschnitt 4 im Ringelsdorfer Bach (RDB_PA02) 

 

Wasserrechte für den Planungsabschnitt 4 (RDB_PA02), u.a. Entnahmerechte, beste-
hen nicht. Etwa 150 m oberhalb des Planungsabschnittes besteht ein Entnahmerecht 
im Ringelsdorfer Bach für die landwirtschaftliche Nutzung von max. 6 m³/d. 

Die Gewässer zweiter Ordnung im Einzugsgebiet des Tucheim-Parchener Baches 
werden vom Unterhaltungsverband Stremme-Fiener Bruch unterhalten. 

 

3 Defizite 

3.1 Leitbild 

Der Wasserkörpersteckbrief „Ringelsdorfer Bach“ umfasst die Oberflächenwasserkör-
per Drewitzer Bach, Wüstenjerichower Bach und Ringelsdorfer Bach. Der Planungsab-
schnitt liegt demnach im OWK Ringelsdorfer Bach. Als Gewässertyp sind „Kiesgepräg-
te Tieflandbäche“ mit dem LAWA-Code 16 vermerkt [2]. 
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Der Gewässertyp „Kiesgeprägte Tieflandbäche“ ist der dynamischste Gewässertyp des 
Tieflandes und durch schwach gekrümmte bis mäandrierend verlaufende, gefällereiche 
und schnell fließende Bäche in Kerb-, Mulden- und Sohlentälern charakterisiert. Ty-
pisch sind flach überströmte Abschnitte (Schnellen), welche sich mit kurzen, tiefen Ab-
schnitten (Stillen) abwechseln. Aufgrund von lagestabilem Material findet keine Sohl-
erosion statt. Jedoch erfolgt eine Lateralerosion, welche sich unter anderem in tiefen 
Uferunterspülungen abzeichnet, Prall- und Gleithänge sind dahingegen nur undeutlich 
herausgebildet. Im Gewässertyp dominieren Kiesfraktionen. Weiterhin sind unter-
schiedliche Anteile an Sand- und Lehmanteilen vorhanden und teilweise können aus 
dem Böschungshang Findlinge ausgespült werden [3]. 

 

3.2 Gewässerstruktur 

Die Gesamtstrukturgütekartierung am Planungsabschnitt 4, RDB_PA02, im Ringelsdor-
fer Bach ist in Abbildung 4 dargestellt. Innerhalb des Teilbereiches des Planungsab-
schnittes ist die Strukturgüte als sehr stark verändert eingestuft (entspricht Klasse 6 
von 7 der Strukturgütekartierung des Landes Sachsen-Anhalt).  

 

Abbildung 4: Gesamtstrukturgütekartierung am Planungsabschnitt 4 (RDB_PA02) 
am Gewässer des Ringelsdorfer Baches 

 

Bei der Betrachtung der Strukturbereiche Sohle/Ufer/Umfeld für den Teilbereich im 
Planungsabschnitt 4 zeigt sich folgendes Bild: 
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Tabelle 1: Strukturgütekartierung der Strukturbereiche Sohle/Ufer/Umfeld im Pla-
nungsabschnitt 4 im Ringelsdorfer Bach 

 Teilbereich  

Strukturbereiche Sohle sehr stark und vollständig verändert 

(entspricht Klasse 6 bzw. 7 von 7) 

Strukturbereiche Ufer stark und sehr stark verändert 

(entspricht Klasse 5 bzw. 6 von 7) 

Strukturbereiche Umfeld stark bis vollständig verändert 

(entspricht Klasse 5 bis 7 von 7) 

 

 

Abbildung 5: Strukturgütekartierung im Planungsabschnitt 4 (RDB_PA02) im Ringels-
dorfer Bach in Fließrichtung: links – Sohle, Mitte – Ufer, rechts – Umfeld 

 

Das Gewässer ist zu erheblichem Anteil komplett ausgeräumt, was eine stetige Ge-
wässerunterhaltung zur Entkrautung erfordert. Die Sohle wurde am schlechtesten be-
wertet, was vor allem auf das begradigte, ausgebaute Profil und den vorhandenen 
Sohlverbau zurückzuführen ist. 
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3.3 Defizit 

Das Gewässer weist im vorliegenden Planungsabschnitt einen überwiegend begradig-
ten Verlauf mit geringer Breitenvarianz auf. Abschnittsweise fehlen Gewässerrandstrei-
fen, außerdem ist eine spärliche bis keine Beschattung durch fehlenden Bewuchs vor-
handen. Zusätzlich ist der Sohlverbau im Gewässer zu entfernen. 

 

 

Abbildung 6: Planungsabschnitt 4 (RDB_PA02) am Ringelsdorfer Bach, Blick in Fließ-
richtung bei Flusskilometer 3+085 (BGD Ecosax GmbH 2018) 

 

4 Maßnahmenbeschreibung 

4.1 Variantenbeschreibung 

Für den Planungsabschnitt 4 ist die Planung verschiedener Varianten zur Verbesse-
rung des ökologischen Zustandes nicht sinnvoll. Es muss eine grundlegende Renatu-
rierung des ausgebauten Gewässerlaufes durchgeführt werden. Ziel der Maßnah-
menumsetzung ist die Verbesserung der Gewässerstruktur durch Modifikation des 
Gewässerbettes sowie durch Einbringung naturnaher Sohlstrukturen (u.a. Kiesbänke). 
Zusätzlich müssen Voraussetzungen zur Eigenentwicklung (Laufdynamik) geschaffen 
sowie Ersatzstrukturen, Bepflanzungen und Gewässerrandstreifen etabliert werden. 
Der prioritäre Maßnahmenabschnitt wurde so gewählt, dass er als Strahlursprung wir-
ken kann und in Verbindung mit den vorgesehenen Maßnahmen zur Wiederherstellung 



 

Gewässerentwicklungskonzept „Tucheim-Parchener Bach“ 

 

 

 

  

BGD-ECOSAX GmbH            - 12 - 

der Durchgängigkeit zur Verbesserung des ökologischen Gesamtzustandes des Rin-
gelsdorfer Baches beiträgt. 

 

4.2 Vorzugsvariante mit Beschreibung der konstruktiven Lösung  

Wiederherstellung der Ufer/Auenvegetation - Ausweisung Gewässerrandstreifen 

Ziel der Ausweisung von Gewässerrandstreifen ist die Vermeidung von Stoffeinträgen 
aus landwirtschaftlichen Nutzflächen und Siedlungs- und Verkehrsflächen; die Verrin-
gerung der Einträge von Bodenmaterial, Nähr- und Schadstoffen aus gewässernahen 
Flächen; die Vermeidung von durch Pestizide hervorgerufene Krankheitsbilder sowie 
die Verringerung von Eutrophierungserscheinungen und von Feinmaterialeintrag. 

Zur Umsetzung der Gewässerrandstreifen sind Verhandlungen bzw. vertragliche Rege-
lung mit den Landwirten oder Flächenankauf durchzuführen. Im Planungsabschnitt 4 ist 
zusätzlich zu den Gewässerrandstreifen eine Bepflanzung notwendig (siehe folgender 
Absatz), sodass mindestens 7 m Randstreifen, besser 10 m einzuplanen sind.  

 

Abbildung 7: Nährstoffe gelangen aus verschiedenen Eintragspfaden aus der Fläche in 
die Gewässer [4] 

 

Abbildung 8: Reduktion der Stoffeinträge aus der Fläche durch Gewässerrandstreifen 
im Außenbereich [4] 
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Wiederherstellung der Ufer/Auenvegetation - Bepflanzung ergänzen 

Mit der Maßnahme zur Bepflanzung im prioritären Teilbereich des Planungsabschnit-
tes 4 soll eine Beschattung des Gewässers stattfinden, was zur Minderung der Ver-
krautung im Gewässer führt. Zusätzlich werden die Ufer stabilisiert und alte Bäume 
können als Totholzstrukturen im Gewässer eingebracht werden. 

Im Teilbereich des Planungsabschnittes 4 ist eine wechselseitige Bepflanzung im ge-
samten Abschnitt auf einer Länge von 900 m notwendig. Es ist ein mehrreihiger Be-
wuchs mit verschiedenen Höhenstufen anzulegen, sodass eine Beschattung der Ge-
wässer von ca. 70 % der Fließstrecke erfolgt. Insbesondere die nach Süden gewandte 
Uferseite ist zu beschatten. 

Die Breite der Pflanzbereiche sollte ca. 7 bis 10 m betragen, wobei die Anforderungen 
der Gewässerunterhaltung dabei zu berücksichtigen sind. Die Anpflanzung erfolgt mit 
standorttypischen Gehölzen. Bei Umsetzung der Maßnahme ist die Lage von Medien 
(Einleitungen, Entnahmen, Düker mit kreuzenden Ver- und Entsorgungsleitungen und 
Drainagen) zu berücksichtigen. 

 

Entwicklung Gewässerlauf - Einbau Strömungslenker 

Im Planungsabschnitt 4 ist zur Strömungsdifferenzierung der Einbau von Wurzelstö-
cken bzw. von Totholz notwendig. Der Einbau der Wurzelstöcke erfolgt durch Veranke-
rung am Ufer z.B. mit Stahlseilen, Auflast mit Wasserbausteinen und/oder Verankerung 
durch Pfähle. Infolge der Erosionsvorgänge werden Kolke oder Tiefengerinne sowie 
Sand- und Kiesbänke gebildet, welche zur Entwicklung des Gewässerlaufes beitragen. 

 

 

Abbildung 9: Skizze zu einem im Gewässer verankerten Wurzelstock [5] 

 

Anpassung Sohle - Sohlverbau entfernen 

Mit Umsetzung der Maßnahme wird die Gewässerlaufentwicklung ermöglicht. Es er-
folgt eine Entfernung von Steinschüttungen, welche mit einem Bagger gelöst, aus dem 
Gewässerbett entfernt und abtransportiert werden. Dabei kommt es zur Freilegung des 
natürlichen Substrates. Gegebenenfalls muss die Sohle, abhängig vom Gefälle, durch 
eine biologisch durchgängige Sohlgleite ersetzt werden, wenn die Lauflänge nicht er-
höht werden kann und eine Sohlerosion am Standort nicht hinnehmbar ist. 
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Anpassung Sohle - naturnahe Sohlstrukturen einbringen 

Mit dem Einbringen von Kiesmaterial kann das Gewässerbett strukturiert (Kiesbank, 
Kiesschnelle) und Laichhabitate für Forellen in den Oberläufen des Gewässersystems 
geschaffen werden. Die Einengung entweder in der Gewässertiefe oder in der Gewäs-
serbreite führt zu einer Erhöhung der Fließgeschwindigkeit, die optimaler Weise ein 
Versanden der Kiesbank verhindert. Durch die Kiesschüttung wird direkt die Substrat-
diversität erhöht. Gleichzeitig werden die Strömungsdiversität und die Tiefenvarianz 
durch eine Veränderung der Fließgeschwindigkeit gefördert. Die turbulentere Strömung 
sorgt außerdem für eine bessere Belüftung des Wassers. 

Der Kieseinbau kann als „Rausche“ über den gesamten Gewässerquerschnitt erfolgen. 
Die Schüttlänge sollte dabei ca. 1 bis 3 x der Sohlbreite entsprechen. Die Schütthöhe 
muss eine deutliche Geschwindigkeitszunahme über der Rausche ergeben. Die Rau-
sche kann auch abwechselnd seitlich geneigt sein, so dass sich ein pendelnder Strom-
strich bildet. Der Einbau des Kiesmaterials kann auch als Uferbank oder als Kiesinsel 
erfolgen. 

Zur Umsetzung der Maßnahme ggf. ein Aushub der Böschungskante erfolgen und 
verwendet werden, wenn dessen Struktur überwiegend aus Kies besteht. Feinkörniger 
Boden sollte nicht eingebracht werden. In diesem Fall wird die Zugabe von separat 
gewonnenem Kies empfohlen. 

 

Abbildung 10: Einbringung von Kiesbänken in Tieflandbächen zur Entwicklung von 
Laichhabitaten [6] 

 

4.3 Hinweise zur Bautechnologie, weiteren Untersuchungsbedarf und Abhängigkeit 

von anderen Planungen 

Die beschriebenen Maßnahmen sollen im Planungsabschnitt 4 die Gewässerstruktur 
verbessern und eine begrenzte eigendynamische Gewässerentwicklung fördern. Bei 
Umsetzung der Maßnahmen sind die möglichen Drainageausläufe zu beachten. 

Die genauen Standorte der Einbauten können erst im Rahmen der Genehmigungspla-
nung (Nachweis der Flächenverfügbarkeit, hydraulische Nachweise, Standortkartierun-
gen) festgelegt werden. Eine aktuelle Vermessung lag nicht vor. Der Planung und Kos-
tenschätzung wurden alte analoge Vermessungsunterlagen zu Grunde gelegt bzw. Be-
rechnungen bezogen auf die Gewässerlänge durchgeführt. Für die weitere Planung ist 
eine Vermessung durchzuführen. 
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Die Maßnahme erfordert den Einsatz kleiner Bagger- und Radladertechnik. Im Weite-
ren sind die Regeln der anerkannten Technik bzw. die entsprechenden Fachnormen 
anzuwenden. 

 

4.4 Akzeptanzermittlung/ Raumwiderstand 

Der historische Verlauf des Ringelsdorfer Bach ist durch die beiden Gewässerflurstü-
cke 14/1 in der Flur 26 der Gemarkung Tucheim sowie Flurstück 2 in der Flur 1 der 
Gemarkung Magdeburgerforth-Schopsdorf nachgezeichnet. Der aktuelle Verlauf weicht 
davon überwiegend ab und tangiert insgesamt 19 Flurstücke, welche nahezu vollstän-
dig in Privateigentum sind. 

Von den 3 Flächennutzern im Umfeld bewerten 2 Bewirtschafter die Maßnahme unter 
Einschränkungen als machbar. Ein Landwirt lehnt die Maßnahme ab. 

Der Raumwiderstand wird als mittel eingeschätzt. Bei der Inanspruchnahme von Flä-
chen im Privateigentum ist auf den Abschluss von Grunddienstbarkeiten abzustellen. 

 

5 Synergieeffekte Hochwasserschutz/Tourismus 

Die Maßnahmen besitzen keine Synergieeffekte zum Hochwasserschutz und zum Tou-
rismus. 

 

6 Kostenschätzung 

In folgender Tabelle ist eine Kostenberechnung zur Umsetzung der Maßnahmen im 
Planungsabschnitt 4 angegeben. Die Kostenschätzung enthält keine Kosten zum evtl. 
Grunderwerb. 

Tabelle 2: Kostenschätzung 

Pos. Titel Menge ME 
Einzelpreis 

[€] 
Gesamt-
preis [€] 

1. Wiederherstellung der Ufer/Auenvegetation 

1.1 Anlegung Gewässerrandstrei-
fen/ Bepflanzung einseitig / 
wechselseitig 

900 m 12,00 10.800,00 

2. Entwicklung Gewässerlauf 

2.1 Einbau Totholz mit Fixierung 75 Stk. 480,00 36.000,00 

3. Anpassung der Sohle 

3.1 Entfernung Sohlverbau 20 m³ 70,00 1.400,00 

3.2 Einbringung naturnaher Sohl-
strukturen (Kiesbänke) 

400 m³ 40,00 16.000,00 

4. Baustelleneinrichtung 

4.1 Baustelle einrichten 1 psch. 6.000,00 6.000,00 

4.2 Baustelle beräumen 1 psch. 3.500,00 3.500,00 

4.3 Baustraßen, Lagerplätze 1 psch. 3.500,00 3.500,00 
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Pos. Titel Menge ME 
Einzelpreis 

[€] 
Gesamt-
preis [€] 

      

 Nettoherstellungskosten    77.200,00 

 MwSt. 19 %  14.668,00 

 Bruttoherstellungskosten    91.868,00 

 Gesamtherstellungskosten 
(gerundet) 

   92.000,00 

 

Weitere Kosten werden nicht angegeben, da 

 wiederkehrende Pflegekosten bereits bestehen (u.a. Gewässerunterhaltung, insbe-
sondere mit regelmäßiger Krautung) 

 ein evtl. erforderlicher Grunderwerb bisher nicht bekannt ist. 

Die Gesamtkosten der Vorzugsvariante belaufen sich unter Berücksichtigung der Bau-
preisentwicklung zum Stand Ende 2018 auf 92.000 € ohne Planungskosten. 

Die Kostenschätzung berücksichtigt keine Aufwendungen für den für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen und für unvorhersehbare Leistungen bzw. Aufwendungen. Diese 
können beispielsweise aus einer in weiteren Planungsschritten festgestellten Schad-
stoffbelastung resultieren, da ein möglicher Schadstoffverdacht im Vorhabengebiet 
nicht ausgeschlossen ist. 
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